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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung:
Kernzonenplan Ludetswil - Genehmigung

Gemeinde Russikon

Massgebende - Kernzonenplan Ludetswil 1:1000 vom 28. April 2014
Unterlagen

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 28. April 2014

Sachverhalt
Festsetzung Die Gemeindeversammlung Russikon setzte mit Beschluss vom 24. Marz 2014 eine

Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 26. Mai 2014 keine Rechtsmittel
eingelegt. Mit Schreiben vom 3. Juni 2014 ersucht die Gemeinde Russikon um Geneh
migung der Vorlage.

Das Amt für Raumentwicklung hatte die Genehmigung einstweilen sistiert, bis der kanto
nale Richtplan vom Bundesrat genehmigt worden ist. Seit dem 29. April 2015 liegt diese
Genehmigung nun vor und die Übergangsbestimmungen des ab dem 1; Mai 2014 in Kraft
getretenen, revidierten Raumplanungsgesetzes, wonach u.a. der Bauzonenbestand ins
gesamt nicht vergrössert werden darf (Saldoneutralität), sind dadurch hinfällig geworden.

Anlass und Zielsetzung Mit der vorliegenden Teilrevision des Kernzonenplans von Ludetswil sollen die Zonen-
der Planung grenzen auf die Grundstücks- und Strassengrenzen abgestimmt werden.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Zusammenfassung der

Vorlage

Ergebnis der Vorprüfung

B. Materielle Prüfung
Die Vorlage beschränkt sich auf untergeordnete Zonenplananpassungen. Die vorgenom
menen Einzonungen beschränken sich vorwiegend auf Strassenflächen, welche der Er
schliessung der Bauzonen dienen. Vereinzelt betreffen die Einzonungen in geringfügigem
Ausmass Fruchifolgeflächen, welche von der Gemeinde Russikon kumuliert werden, be
vor zu einem späteren Zeitpunkt eine Kompensation erfolgt.

Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 24. Oktober 2014 gestellten An
trägen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. Die vorgesehenen Einzo
nungen sind gemäss dem Kreisschreiben des Amts für Raumentwicklung vom 24. Januar
2013 zur Kulturlandinitiative (Weisung an die Gemeinden vom 12. Juli 2012 —Änderung)
von einer Sistierung ausgenommen, da sie allesamt Kleinstflächen zur Optimierung der
Nutzung bestehender Bauzonen betreffen und nicht zur Bereitstellung von neuem Wohn
raum oder der Ansiedlung von Arbeitsplätzen dienen.
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C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (S 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung (Kernzonenplan Ludetswil), die
die Gemeindeversammlung Russikon mit Beschluss vom 24. März 2014 festgesetzt
hat, wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Russikon wird eingeladen

- Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver
öffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

III. Mitteilung an

- Gemeinde Russikon (unter Beilage von einem Dossier)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Ingesa Oberland AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachführungsstelle)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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